
 

 

Parlamentsdienst 

 
 
 
 26. Oktober 2023 
 
 
 
 
 An die Mitglieder des 
 Stadtparlaments 
 
 
 
 
Beschlüsse der Interfraktionellen Konferenz (IFK) und der Sachkommission Umwelt 
und Betriebe (UBK) zu folgenden Geschäften der 9. Sitzung des Stadtparlaments vom  
30. Oktober 2023  
 

 
 
    

Trakt. Gesch. Geschäft Referent/in 
Nr. Nr.  
    

2 23.64 Wahl eines Mitglieds in die Sachkommission Soziales und 
Sicherheit (SSK) anstelle des zurückgetretenen U. Glättli 
(GLP) für den Rest der Amtsdauer 2022/2026 

M. Sorgo 
(IFK) 

    

  Vorgeschlagen wird: Benedikt Oeschger (GLP)  
    

    

3 23.75 Wahl eines Mitglieds in die Sachkommission Bildung, 
Sport und Kultur (BSKK) anstelle der zurückgetretenen 
N. Wenger (Grüne) für den Rest der Amtsdauer 2022/2026 

M. Sorgo 
(IFK) 

    

  Vorgeschlagen wird: Maria Lischer (Grüne)  
    

    

4 23.40 
(DTB) 

Neuerlass Verordnung über die Erbringung von Telekom-
munikations-Leistungen (Telekomverordnung, TVO) 

U. Bänziger 
(UBK) 

    

  Zustimmung mit nachfolgenden Änderungen: 
 

Verordnungs-Änderungen: 
 
Art. 1 Abs. 1: «…den Wettbewerb auf dem Telekommuni-

kations-Endkundenmarkt zu fördern». 
 
Art. 4 Abs. 1 (nur Änderung der Reihenfolge): 

- Lit. a wird zu lit. c. 
- Lit. c wird zu lit. a. 

 
Weisungsantrag 2 (Änderung des Inkraftsetzungsda-
tums):  

Die Verordnung über die Erbringung von Telekommunika-
tions-Leistungen wird auf den 1. Februar 2024 in Kraft ge-

setzt. 
 
 

8:0 
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5 22.26 
(DTB) 

Antrag und Bericht zur Motion U. Glättli (GLP), K. Frei Glo-
watz (Grüne/AL), B. Zäch (SP), M. Bänninger (EVP) und 
R. Heuberger (FDP) betr. Wärmeversorgung aus einer 
Hand 

U. Bänziger 
(UBK) 

    

  Zustimmung mit nachfolgenden Änderungen: 8:0 
    

  Antrag 1 (Erheblicherklärung): unverändert.  

 
Antrag 2: Die Frist zur Vorlage der für eine Zusammenle-

gung der Quartierwärmeverbünde des Eigenwirtschaftsbe-
triebs Energie-Contracting mit dem Eigenwirtschaftsbetrieb 
Fernwärme notwendigen Weisungen wird auf Ende 2027 
2026 erstreckt.  
 
Antrag 3:  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vereinheitli-
chung der Preis- bzw. Tarifstruktur von Quartierwärmever-
bünden und Fernwärme erst nach Abschluss der finanz-
haushaltsrechtlichen Zusammenlegung begonnen werden 
kann. Es wird angestrebt, dass die Vereinheitlichung der 
Preis- bzw. Tarifstruktur von Quartierwärmeverbünden und 
Fernwärme gleichzeitig mit der finanzhaushaltsrechtlichen 
Zusammenlegung in Kraft treten kann. 
 
Antrag 4 (neu): Zum Fortgang der Arbeiten wird in der zu-
ständigen Kommission jährlich Bericht erstattet. 

 

 


